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Zielgruppe	und	Schwerpunkte	der	VG-Förderung	
Die	Versetzung-gefährdet-Förderung	ist	eine	Erweiterung	des	bisherigen	Konzepts	zur	
Wiederholer-Förderung	und	schließt	als	Zielgruppe	nun	alle	Sek-I-Schüler*innen	ab	der	
Jahrgangsstufe	6	ein,	denen	eine	Nichtversetzung	oder	ein	Schulwechsel	droht,	weil	sie	

• in	mehreren	Hauptfächern	großen	Förderbedarf	haben	
• nicht	regelmäßig	am	Unterricht	teilnehmen	(können)	
• die	letzte	Versetzung	nur	durch	eine	Nachprüfung	geschafft	haben	oder	
• das	aktuelle	Schuljahr	bereits	wiederholen.	

Der	rechtliche	Rahmen	wird	maßgeblich	durch	die	Vorgaben	im	Schulgesetz	§50	(3)	und	
in	der	APO	SI	§13(3)	abgesteckt,	nach	denen	die	Versetzung	als	Regelfall	anzusehen	und	
ein	Schulformwechsel	nach	Klasse	7	zu	vermeiden	ist,	sowie	durch	die	Vorgaben	der	APO	
SI	zur	Individuellen	Förderung	in	§3		und	zu	den	E-Stunden	in	§17.		

Das	primäre	Ziel	der	VG-Förderung	besteht	demnach	darin,	von	dem	IST-Zustand	
„Versetzung	gefährdet“	zu	„Versetzung	geschafft“	zu	gelangen;	falls	dies	nicht	erreicht	
werden	kann,	so	wird	eine	umfassende	Beratung	über	die	bestehenden	Alternativen	und	
eine	begleitete	Wiederholung	oder	ein	Schulformwechsel	angestrebt.	

Das	Konzept	zur	Förderung	der	versetzungsgefährdeten	Schüler*innen	hat	dabei	
folgende	Schwerpunkte:	

Durch	quartalsweise	Beratungsgespräche	und	Förderangebote	sollen	
	die	Chancen	der	Schüler*innen	auf	Schulerfolg	verbessert	werden.	

Im	Erstgespräch	mit	Schüler*in	und	Eltern	werden	Kommunika?onswege		
gesichert	(Kontaktbogen)	und	erste	Ziele	vereinbart	(Erstberatung).	

DIe	Aufnahme	in	die	VG-Förderung	wird	durch	die	Koordinator*innen		
gemeinsam	mit	den	KlassenlehrkräDen	entschieden,	diese	ist	jederzeit	möglich.	

Die	VG-Förderung	ist	für	Schüler*innen,	deren	Versetzung	momentan	gefährdet	ist.	
z.B.	durch	Defizite	in	mehreren	Fächern,	Nichtversetzung,	Fehlzeiten.	



1) eine	enge	Begleitung	der	Schüler*innen	(und	ihrer	Eltern)	durch	die	Klassenlehrkräfte	
durch	quartalsweise	Beratungsgespräche	

2) die	Einrichtung	einer	verlässlichen	Kommunikationsstruktur	zwischen	Schule	und	
Elternhaus	durch	einen	Kontaktbogen	(Ansprechpartner	und	Rückkopplung)	

3) die	Förderung	der	Lernbereitschaft	und	des	Erlebens	von	Selbstwirksamkeit	durch	
SMARTe	Zielvereinbarungen	

4) die	Unterstützung	bei	der	Arbeitsorganisation	durch	die	freiwillige	Teilnahme	an	
einem	Lerncoaching	

5) Gemeinsame	Absprachen	zwischen	Klassen-	und	Fachlehrkräften	auf	den	
Zeugniskonferenzen	

	
Die	Beratung	wird	von	der	Klassenleitung	dokumentiert.	
	


